
Reglement
über die Entschädigung an die

Mitglieder der Feuerwehr

vom 14. Mai 1991

D e r  G e m e i n d e r a t ,

gestützt auf Art. 82 der Kantonsverfassung und in Ausführung
des § 116 Abs. 2 der kantonalen Feuerschutzverordung und
der § 33 Abs. 2 und 45 Abs. 2 des Feuerschutzreglementes,

b e s c h l i e s s t :

Art. 1
Das vorliegende Reglement setzt die Entschädigungen an

die Mitglieder der Feuerwehr für deren Ernstfalleinsätze,
Kursbesuche und andere Dienstleistungen fest.

Die zwingenden Bestimmungen der kantonalen Gesetzge-
bung bleiben vorbehalten, insbesondere § 116 Abs. 1 der Feu-
erschutzordung.

Art. 2
Die Entschädigung für Ernstfalleinsätze, die mehr als

zwei Stunden dauern, beträgt ab der 3. Stunde Fr. 25.– pro
Stunde.

Art. 3
Die Entschädigung für den Pikettdienst an Sonntagen be-

trägt Fr. 50.– pro Tag
Art. 4

Die Entschädigung für Kursteilnahmen beträgt Fr. 100.–
pro angebrochenen Halbtag

Art. 5
Die Entschädigung für die Teilnahme am Rekruten-Ein-

führungskurs beträgt Fr. 100.– pro Tag.

Art. 6
Die Entschädigung für Wartungs- und Instandstellungs-

arbeiten an Geräten und Fahrzeugen beträgt Fr. 25.– pro
Stunde.

Art. 7
Die Entschädigung für die notwendige Benutzung von

Privatautos während dem Dienst beträgt Fr. –.60 pro Kilo-
meter.
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Art. 8
Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referen-

dum gemäss Art. 87 des Gemeindegesetzes.

Es tritt nach Ablauf der Referendumgsfrist rückwirkend
auf den 1. Januar 1991 in Kraft, unter Vorbehalt der Geneh-
migung durch den Regierungsrat.

Sämtliche widersprechenden Erlasse sind auf diesen Zeit-
punkt hin aufgehoben, insbesondere das Reglement betref-
fend Entschädigung der Feuerwehrleute vom 26. August 1980.

Genehmigt durch den Regierungsrat: 28. Oktober 1991

Inkrafttreten
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